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und Auferlegung der diesbezüglichen Kosten dem Staat. Das Vorsatzdelikt Hehlerei
habe X vermutlich «nur» grobfahrlässig begangen, und dies genüge nicht für eine

Verurteilung; deshalb erfolge auch in diesem Anklagepunkt ein Freispruch.
Vom Bundesgericht liegt aber ein Entscheid vom Juni 1990 vor, der besagt,

dass es in einem Falle, in dem ein Angeklagter grobfahrlässig eine Straftat
begangen hat, wenn auch ohne Wissen und Willen, ethisch nicht zu verantworten

sei, die Gerichtskosten dem Steuerzahler aufzubürden. Deshalb muss X
trotz Freispruch zwei Drittel der Gerichtskosten aus dem eigenen Sack berappen.
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«Wohnformen im Alter: Realitäten und Träume»:

Eine Kassette von Radio DRS nicht nur für Alte. Bestellt werden kann die
Tonbandkassette zusammen mit der Literaturliste für Fr. 20. — bei folgender
Adresse: Schweizer Radio DRS, Programmdienste, MEMO-Wohnen, 4024 Basel

Wohnen im Alter: Haben Sie schon einmal probiert, sich Ihr Leben mit 85

vorzustellen? Wie möchten Sie wohnen, wenn alles nach Ihren Wünschen verläuft?
In den letzten Jahren ist in der Schweiz im und um das Altersheim vieles in

Bewegung geraten. Unter dem Titel «Wohnformen im Alter: Realitäten und
Träume» stellte die Sendung MEMO von Radio DRS 1 während einer ganzen
Woche verschiedene neue Wohn- und Pflegemöglichkeiten vor. Die sechs
Sendungen sind jetzt auf einer Tonbandkassette erhältlich, ergänzt mit Hinweisen
auf wichtige Publikationen zum Thema «Wohnen im Alter».

Das Spektrum der vorgestellten Projekte ist breit: Der Bogen spannt sich von
der Gemeinde, die die Wohnzukunft alter Menschen überdenkt und sich überlegt,
das gemeindeeigene Altersheim zu verkaufen, über die Wohngemeinschaft
pflegebedürftiger Menschen, bis zum Wohnen im Luxushotel, das nicht unbedingt
teurer kommen muss als das Leben im Altersheim.

Neue Adresse der SKöF-Geschäftsstelle:

Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge
Mühlenplatz 3
3000 Bern 13
Telefonnummer (neu): 031/21 55 58

32


	Neue Bücher + Medien

